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Manfred Neumann 

Die kommunale Schulträgerschaft —
ein schulpolitischer Anachronismus 

Auf die PISA-Schulleistungsstudie, die Deutschland im OECD-Vergleich auf 
die hintersten Ränge verweist, reagierte die Ständige Konferenz der Kultus-
minister nach ihrer 296. Plenarsitzung am 5./6.12.2001 sogleich mit der Be-
kanntgabe von sieben Handlungsfeldern, auf denen die Lander künftig tätig 
werden wollen'; genannt werden u.a. Maßnahmen zum Ausbau von schulischen 
Ganztagsangeboten. Der Koalitionsvertrag vom 16.10.2002 zwischen der SPD 
und dem Bündnis 90/Die Grünen über das Arbeitsprogramm der Bundesre-
gierung in der 15. Legislaturperiode sieht die Bereitstellung von Bundesmit-
teln in Höhe von 4 Mrd. Euro fir den Aufbau von 10.000 zusätzlichen Ganz-
tagsschulen vor, die in dem Zeitraum von 2003 bis 2007 entstehen sollen2. Da-
bei stützt sich die Bundesregierung auf die Erkenntnis, dass in den bei PISA 
erfolgreichen Ländern die Förderung der Kinder in Ganztagsschulen die Re-
gel ist. 

Inzwischen präzisiert eine zwischen der Bundesrepublik und den 16 Bundes-
ländern abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung über das Investitionspro-
gramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung" 2003 —2007 die Absichtserklärung 
im Koalitionsvertrag: Der Bund gewährt nach Art. 104 a Abs. 4 GG Finanz-
hilfen in der genannten Größenordnung für Investitionen neuer Ganztags-
schulen, zur Weiterentwicklung bestehender Schulen zu Ganztagsschulen so-
wie zur qualitativen Weiterentwicklung bestehender Ganztagsschulen. Die 
Bundesmittel sind als Zusatzfinanzierung zu den Eigenaufwendungen in den 
Ländern einzusetzen, die far jedes Land insgesamt mindestens 10 v. H. betra-
gen müssen. 

Die hier angesprochene Eigenfinanzierung betrifft insbesondere die Schulträ-
ger, also die Kreise, Städte, Gemeinden und kommunalen Schulverbände. Zu 
den anteiligen Sachkosten, die auf die kommunalen Schulträger zukommen, 
treten allerdings Folgekosten noch hinzu, nämlich erhöhte Verwaltungskosten 
(Reinigung, Hausmeister, Sekretariate) sowie die bauliche Unterhaltung. Die 
Länder sind freilich als Trager der Bildungspolitik nicht nur oberste Schulbe-
hörden, sondern auch far die Kommunalaufsicht verantwortlich. Die Korn- 

1 Vgl. die KMK-Pressemitteilung v. 5.12.2001 „Kultusministerkonferenz erzielt Ei-
nigung mit Lehrerverbänden über Konsequenzen aus der PISA-Studie" (Sieben Hand- 
lungsfelder stehen zunächst im Zentrum) 	

2 Dokumentation der Zeitschrift Das Parlament, 52, Nr. 42-43,21./28.10.2002, S. 17 
3 Pressemitteilung des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung v. 10.02.2003 

— 18/03 — „ Bultnalm gibt Startsignal fir große Bildungsreform".
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munen befinden sich aber in der schlimmsten Finanzkrise seit Gründung der 
Bundesrepublik& Der Gemeindefinanzbericht 2002 des Deutschen Städteta-
ges sieht nur die Alternative Kollaps oder Reformen5. Die Bundesregierung 
hat inzwischen zur Sanierung der Kommunalfinanzen das Gesetzgebungsver-
fahren eingeleitet. 

1. Die schulpolitische Entwicklung 

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik und den Bundes-
ländern wirft nicht nur die Frage auf, ob diese bildungspolitische Intervention 
des Bundes verfassungsrechtlich gedeckt ist. Art. 91 b GG, der eine bildungs-
politische Mitwirkung des Bundes ausdrücklich auf die Bildungsplanung be-
schränkt, dürfte nämlich eine Sperre für ausschließlich bildungspolitisch mo-
tivierte Investitionshilfen nach Art. 104 a Abs. 4 GG auslösen. Da sich aber 
das von Bund und Ländern vereinbarte Investitionsprogramm ohne die Mit-
wirkung der Kommunen nicht umsetzen lässt, wird besonders auch die kom-
munale Schulträgerschaft in das verwaltungspolitische Blickfeld  gerückt. 

Während die Lander aufgrund ihres aus Art. 7 Abs. I GG abzuleitenden staat-
lichen Bildungs- und Erziehungsauftrags die Organisation, Planung, Leitung 
und Beaufsichtigung des Schulwesens zu verantworten haben („innere" Schul-
angelegenheiten), obliegt den Kommunen die örtliche Errichtung, Ausstattung 
und Unterhaltung der Schulen mit eigenem Verwaltungspersonal und eigenen 
Leistungen („äußere" Schulangelegenheiten). Anschütz umschrieb diese Dop-
pelzuständigkeit fir die Weimarer Verfassung wie folgt: „Die Gemeinde baut, 
als Trägerin der äußeren Schulverwaltung, der Schule das Haus; Herr im Hause 
aber ist der Staat" (Anschütz, 1933, S. 668). 

Die Länder haben freilich in den letzten 50 Jahren den kommunalen Einfluss 
auf die äußeren Schulangelegenheiten systematisch zurückgedrängt. Schon 
1953 führte Hermann Meyerhoffauf der 6. Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetages Klage: „Fast alle neuen Schulgesetze sind Verlustlisten der kom-
munalen Rechte"6. 

2. Staatliche Kontrollinstrumente 

2.1 Schulbau 

Vorgeschaltet ist dem Schulbau zunächst eine Schulentwicklungsplanung. In 
den Flächenstaaten stellen die Landkreise und kreisfreien Städte Schulent-
wicklungspläne fir ihr Gebiet auf, in denen der mittel- und langfristige Schul- 

4 So das Geschäf' tsfiihrende Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes, Gerd Landsberg, DStGB zur Koalitionsvereinbarung (Pressemitt.), in: Stadt 
und Gemeinde 11/2002, S. 441 und die Präsidentin des Deutschen Städtetages, Pe-
tra Roth, „2003 wird ein Schicksalsjahr fir die Städte", Pressemitteilung des Deut- 
schen Städtetages v. 30.12.2002 	

5 Vgl. den Gemeindefinanzbericht 2002 des Deutschen Städtetages, in: Der Städtetag 
4/2002, S. 4ff. und S. 14ff. 

6 Zitiert von Hellmut Becker, im Staat — Gesellschaft — Schule, Schulkongress deut-
scher Städte am 5. u. 6.6.1967 in Dortmund. Neue Schriften des Deutschen Städte- 
tages. H. 21, S. 81(88) 	
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bedarf sowie die Schulstandorte ausgewiesen werden. Die Schulentwick-
lungspläne bedürfen der Genehmigung der staatlichen Schulbehörden7. 

Auf der folgenden Ebene gibt es Richtlinien über den Umfang und die Aus-
gestaltung der Schulgebäude und Schulanlagen sowie über die Einrichtung und 
sächliche Ausstattung der Schule, z.B. in Nordrhein-Westfalens. In anderen 
Bundesländern wie Sachsen9, Niedersachsen10  und Brandenburg" überneh-
men diese Aufgabe ,Empfehlungen", die aber in den nachfolgenden Geneh-
migungsverfahren faktisch eine verbindliche Qualität haben dürften; denn Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten müssen schulaufsichtlich genehmigt werden. Die 
bayerische Schulbauverordnung geht sogar so weit, für den Pausenhof min-
destens 3 qm je Schüler vorzuschreiben12; in Rheinland-Pfalz13  und Nieder-
sachsen14  haben die Schulträger rechtzeitig vor Beginn von Baumaßnahmen 
in den Genehmigungsverfahren den Bauplanentwurf mit Kostenvoranschlag, 
Erläuterungsbericht, Raumprogramm und Finanzierungsplan vorzulegen. Die 
ungewöhnliche Aufnahme dieser administrativen Vorgaben in den Text eines 
Schulgesetzes deutet bereits eine energische Einflussnahme der Schulaufsicht 
auf die Baukonzeptionen der Schulträger an. Dabei bedienten sich die Lander 
über Jahre hinweg des gemeinsam finanzierten Schulbauinstituts in Berlin, das 
erst nach einer Kündigung der gemeinsamen Finanzierung durch das Land 
Niedersachsen durch Beschluss der Kultusministerkonferenz zum 31.12.1984 
aufgelöst wurde. Die Schulaufsicht lockerte sich dadurch keineswegs; so ist 
die Verwaltungsvorschrift des rheinland-pfälzischen Ministeriums Ns Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung vom 15.3.1996 über den Bau von Schulen und 
die Förderung des Schulbaus derart engmaschig, dass von Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräumen des kommunalen Schulträgers keine Rede sein kann. 
Detaillierte Größenauflagen für Medienräume, Musikilbungszellen und Leh-
rerzimmer verraten zudem, dass das ministerielle Vertrauen in die fachliche 
Kompetenz der kommunalen Schulträger nicht besonders ausgeprägt ist. 

Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden ist die Notwen-
digkeit einer grundsätzlichen Genehmigungspflicht durchaus nachvollziehbar, 
weil diese Baumaßnahmen fir den Staat als Dienstherrn des pädagogischen 
Lehr- und Betreuungspersonals erhebliche Personalkosten auslösen; nach gro-
ben Schätzungen belaufen sich nämlich die Aufwendungen Ex das Personal 
auf 75 — 80 % des Gesamtaufwandes fir eine Schule, wenn man den Investi-
tionsaufwand außer Betracht lässt15. Nicht überzeugend ist jedoch die Kon-
trolldichte, da aus den Gebietsreformen in den westlichen und im letzten Jahr- 

7 Vgl. z.B. § 26 Nds SchulG; ; § 102 Bran SchulG; § 23a Sach SchulG; §22 S-Anh 
SchulG; § 41 Thil SchulG 

8 § 31 NRW SchuIVG 
9 Allgemeine Schulbauempfehlungen für den Freistaat Sachsen v. 15.12.1993, 

Sächs. Amtsbl. v. 20.1.1994, S. 6411 
10 § 108 Nds SchulG 
11 § 110 Bran SchulG 
12 SchulbauV i.d.F. 30.12.1994, § 110 GVBI 1995, S. 61 
13 § 74 RhPf SchulG 
14 § 115 Abs. 5 Nds SchulG 
15 Dieter Falckenberg, in: Schulfinanzierung in Bayern, hrsg. von Andreas Meyer,

Einführung 2a, Stand: Nov. 2002 
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zehnt auch in den östlichen Bundesländern leistungsfähige Verwaltungsein-
heiten hervorgegangen sind. 

2.2. Staatliche Finanzhilfen 

Die Länder gewähren den Schulträgem „nach Maßgabe des Haushalts" Zu-
schüsse für Bau- und Ausstattungsinvestitionen. Diese Regelungen in Schul-
und SchulfmanzierungsgesetzenI6  fiihren Schulbaufinanzierungsrichtlinien 
aus, die z.B. in ThüringenI7  fir die Sanierung eines Schulgebäudes oder einer 
Schulsporthalle einen nicht rückzahlbaren Zuschuss als Festbetrag von 60 % 
und bei sonstigen baulichen Maßnahmen von 33 % der zuwendungsfähigen 
Ausgaben vorsehen. In Schleswig-HolsteinI8  bemisst sich die Höhe der Zu-
weisung nach der konkreten Bedarfssituation des Schulträgers; in der Regel 
beträgt sie bei Neu- und Erweiterungsbauten 45 bis 55 v. H. der förderungsfd-
higen Gesamtkosten; Sanierungen werden bis zu 30 v. H. des Bauvolumens 
bezuschusst. 

Die gesetzlichen Regelungen ergänzen ... 
... Bestimmungen über die Finanzierung von Schulbauten und Nebenanlagen, 

bauaufsichtliche und technische Richtlinien, die u.a. Regelungen über Pla-
nung, Bauaufsicht und Kostenrichtwerte enthalten 
... und schließlich Zuwendungsbestimmungen nach den Landeshaushaltsord-
nungen. 

Die Finanzhilfen der Lander beziehen sich aber nicht nur auf Bau- und Aus-
stattungsinvestitionen. Soweit in den Ländern Lemmittelfreiheit besteht, stellt 
entweder das Land die an der Schule eingeführten Lernmittel (Schulbücher, 
Lernmaterial) zur Verfügung (z. B. Hessen)I9, oder aber es trägt der Staat von 
den für die Lerrunittelfreiheit insgesamt aufzubringenden Mitteln zwei Drittel 
und die Schulträger ein Drittel (z. B. Bayem)20. In Baden-Württemberg2I und 
Thilringenn erhalten die Schulträger fir jeden Schüler einen Beitrag zu den 
laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeiträge), daneben pauschale Fi-
nanzhilfen zu den Schülerbeförderungskosten. Das Land Thüringen beteiligt 
sich darüber hinaus an den Kosten der Schülerspeisung und gewährt nach ei-
ner Verwaltungsvorschrift über die „Förderung der Ausstattung der staatlichen 
Thüringer Schulen mit moderner Computer- und Kommunikationstechnik" auf 
Antrag der Schulträger nicht rückzahlbare Zuwendungen in Form einer Voll-
finanzierung23; von den Schulträgem wird jedoch ein Eigenanteil verlangt, der 

16 § 115 Bran SchulG, § 157 Hes SchulG, § 110 Abs. 5 MeVo SchulG; $ 115 Nds 
SchulG; § 73 SAn SchulG; § 75 RhPfSchulG; Art. 5 Bay SchFG; § 8 Thft SchFG; 
§ 130 MeVo SchulG 

17 Richtlinie fur die Gewährung finanzieller Zuwendungen zur Förderung des Schul-
und Sporthallenbaus v. 7.5.2002 (GemABl. S. 250) 

18 Klaus Karpen/Uwe Lorentzen, Schl.-Holst. SchulG, Komm., Lose-Bl., Stand April 
2002, Atun. 5 zu § 78 

19 § 153 Abs. 1 Hes SchulG 
20 Art. 22 Bay SchFG 
21 §§ 17, 18 BaWii FAG 
22 § 8 Abs. 2 Thil SchFG 
23 Verwaltungsvorschrift v. 15.5.2001 (GernABI. S. 267) 
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darin bestehen muss, dass die Voraussetzungen für den dauerhaften ord-
nungsgemäßen Betrieb in den entsprechenden Sachunterrichtsräumen (z.B. Me-
dienanschlüsse. Mobiliar, Wartung, Pflege) geschaffen und geeignete Inter-
netzugänge zu den entsprechenden Computerkabinetten, Fachunterrichts- und 
Klassenräumen bereitgestellt und finanziert werden. 

Diese Beispiele zeigen nicht nur die Breite des Spektrums von staatlichen Steu-
erungsinstrumenten auf, sondern auch die Interdependenz von inneren und äu-
ßeren Schulangelegenheiten, die Hellmut Becker, seinerzeit Direktor des Insti-
tuts fir Bildungsforschung an der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin, bereits 
im Jahre 1967 auf dem Schulkongress Deutscher Städte in Dortmund so groß 
nannte, dass ihre Unterscheidung fast irrational werde (Becker, 1967, S. 87). 

3. Verwaltungspolitische Bewertungen 
Die Doppelzuständigkeit von Ländern und Kommunen im Schulwesen hat ein 
Gestrüpp von Abstimmungs-, Entscheidungs- und Abrechnungsprozeduren ent-
stehen lassen. Selbst die staatliche Schulverwaltungspraxis räumt ein, dass die 
Stellung der kommunalen Schulträger stark eingeschränkt ist, weil der Staat 
nicht nur die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht über die Schulen ausübt, 
sondern auch durch Zustimmungsvorbehalte und andere Beteiligungsrechte in 
die eigentliche Schulträgerschaft eingreift 24. Diese Einschätzung belegen bei-
spielhaft schulgesetzliche Anordnungen, die allerdings von ihrem Bedeu-
tungsniveau her ohnehin nichts in Gesetzen zu suchen haben:
• In Niedersachsen haben sich die Landkreise und kreisfreien Städte unab-
hängig von ihrer Aufgabe als Schulträger „darum zu bemühen, dass die Fahr-
plane und die Beförderungsleistungen der öffentlichen Verkehrsmittel in ih-
rem Gebiet den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler hinreichend Rech-
nung tragen"25. 
• Wenn das brandenburgische Schulgesetz26  den Schulträgern auferlegt, da-
für zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler an einer warmen Mittags-
mahlzeit zu angemessenen Preisen teilnehmen können, so ist eine derartige 
Regelung schon erstaunlich genug. Es folgt dann aber sogleich noch die For-
derung, es sei zu sichern, dass die Schülerinnen und Schiller an der Trink-
milchversorgung teilnehmen können. 
• Der hessische Schulgesetzgeber27  hält es fur unabdingbar, den kommunalen 
Trägern der Schülerbeförderung vorzuschreiben, wann eine Beförderung not-
wendig ist (Wegstreckenlänge) und den Trägern aufzugeben, die Entscheidung 
über die Beförderungsart „unter Berücksichtigung zumutbarer Bedingungen, 
der Interessen des Gesamtverkehrs und des Grundsatzes der Sparsamkeit und 

24 Vgl. dazu: Ludwig Niebes/Benthard Becher/Andrea Pollinaml, Schulgesetz und 
Schulordnungen im Freistaat Sachsen, Praxiskommentar, 3. überarb. u. erw. Aufl. 
2001, Rdnr. 8 zu § 21 Abs. 3 SchulG; Wilhelm Holfelder/Wolfgang Bosse, Schul-
gesetz fir Baden-Württemberg, Handkomm., 12. völlig neubearb. Aufl. 1998, Anm. 
zu § 48 S. 178; Dieter Galas/Wilhelm Habermalz/Frank Schmidt, Niedersächs. 
Schulgesetz, 4. völlig überarb. Aufl. 2001, Anm. 3 zu § 101 Abs. 2; Joachim Grum-
bach/Frank J. Hennecke/Michael Thews, Landesgesetz über die Schulen in Rhein-
land-Pfalz, Komm., 3. geänd. Aufl. 2000, Erl. 4 zu § 59 

25 § 109 Nds SchulG 
26 § 113 Bran SchulG 
27 § 161 Hes SchulG 
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Wirtschaftlichkeit" zu treffen, um aber die vorrangige Benutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel zu dekretieren. 
• In Nordrhein-Westfalen können Schulen für den Schulträger bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben durch Sach- und Geldzuwendungen Dritter unterstützt wer-
den. Der Schulträger ist aber gehalten, sicherzustellen, dass „einzelne Schu-
len nicht unangemessen bevorzugt oder benachteiligt werden"28. 
• Mecklenburg-Vorpommern gesteht dem Schulträger zwar zu, der Schule im 
Einvernehmen mit der Schulkonferenz einen Namen zu geben, um aber anzu-
merken, im Namen müsse sich jede Schule von den anderen an demselben Ort 
befindlichen Schulen unterscheiden29  . 

Auch diese Beis-piele lassen die Frage aufkommen, weshalb die Länder die Kom-
munen nicht sogleich aus der Schulträgerschaft entlassen, die längst auf die Ebene 
bloßer staatlicher Auftragsverwaltung abgesunken ist. Hinzu kommt nämlich das 
bereits aufgezeigte Netzwerk von Kostenbeteiligungen, Beihilfen, Zuschüssen und 
Zuwendungen. Dieses finanzielle Geflecht hat sich zu einem bürokratischen Di-
ckicht entwickelt, das schon aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die inte-
ressierteAufinerksamkeit des Verwaltungsreformers finden müsste. Es ist ein Sys-
tem von Mischfmanzierungen entstanden, das aus verwaltungspolitischen Grün-
den abzulehnen ist. Diese Problemlage, die auch im Bund/Länder-Verhältnis an-
zutreffen ist, beschäftigt den Bundesrechnungshof in seinen Prüfungsbemerkun-
gen 200230: Mischfinanzierungen verhindern eine klare Aufgabenteilung, fördern 
Verteilungs- und Subventionswettläufe, lösen Mitnahmeeffekte aus und verursa-
chen zusätzlichen Verwaltungsaufwand31. Die vom Bundesrechnungshof vorge-
tragenen negativen Auswirkungen der Mischfmanzierung lassen sich ersichtlich 
ohne weiteres auf das Schulwesen übertragen. Obwohl sich die Ministerpräsi-
dentenkonferenz auf Antrag des Landes Baden-Württemberg bereits am 
26./28.10.1977 zum wiederholten Mal mit dem Thema der Mischfinanzierung 
befasste32, haben die Bundesländer mit dem Abschluss der Verwaltungsverein-
barung über das Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung" 2003 
— 2007 wieder einmal den fmanziellen Verlockungen des Bundes nicht widerste-
hen können und sich selbst einen weiteren Sündenfall beschert. Dieselben Lan-
der, die darüber Klage fiihren, dass die „Angebotsdiktate" des Bundes die Ei-
genverantwortung der Lander und Gemeinden ausgehöhlt haben und das födera-
tive System infrage stellen33, greifen im Schulwesen gegenüber den kommuna-
len Schulträgern auf dieses verwaltungspolitisch äußerst fragwürdige Instrument 
selbst zurück. Die Schulgesetze von Hessen34  und Brandenburg35  überschriften 
sogar ganze Sachverhaltskomplexe mit dem Begriff „Mischfinanzierung"

28 § 31 a Abs. 1 NRW SchVG 
29 § 106 MeVo SchulG 
30 Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2002 zur Haushalts- und Wirtschafts-

ftihrung des Bundes v. 18.11.2002, BT-Dr. 15/60, S. 76f. 
31 Der Bundesrechnungshof bezieht diese Bemerkungen auf die Gemeinschaftsauf-

gaben nach Art. 91 a und b GG, die Geldleisttmgsgesetze nach Art. 104 a Abs. 3 
GG und die Finanzhilfen nach Art. 104 a Abs. 4 GG 

32 Antwort der Landesregierung Baden-Württemberg auf eine Große Anfrage der Frak-
tion der CDU vom 17.3.1978, LT-Drucks. 7/3319 

33 Ebenda S. 2 
34 § 157 Hes SchulG 
35 § 115 Bran SchulG 
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4. Schlussfolgerungen 

(1.) Nach den Schulgesetzen der Lander ... 
• verwalten die Kommunen als Schulträger die ihnen obliegenden Angele-
genheiten als „(weisungsfreie) Pflichtaufgaben" (BaWil, RhPf, Sach), 
• üben die kommunalen Schulträger ihre Rechte und Pflichten als „Selbstver-
waltungsangelegenheiten" aus (Hes), 
• gehört die Schulträgerschaft „zum eigenen Wirkungskreis der Schulträger" 
(MeVo, Nds, SM). 

Diese Generalklauseln suggerieren Gestaltungs- und Handlungsspielräume, 
die es nicht gibt. Wenn Schulgesetze dazu übergehen, den Schulträgern sogar 
Handlungsanweisungen fir Details der Schülerbeförderung, die Schulspeisung, 
die Namensgebung und die Verwendung von Spenden an Schulen zu geben, 
so ist die Doppelzuständigkeit von Ländern und Kommunen im Schulwesen 
nur noch von theoretischem Interesse. Dann aber ist auch jedwede finanzielle 
Belastung der Kommunen im Schulwesen nicht mehr gerechtfertigt, zumal die 
Länder Adressaten des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags sind. Das 
von kommunaler Seite seit zehn Jahren ins Feld geführte Konnexitätsprinzip36, 
wonach die Ausgabenlast der Aufgabenverantwortung folgen muss, hat hier ei-
nen berechtigten Ansatz. 
(2.) Der sog. PISA-Schock und die Finanznot der Landkreise, Städte und Ge-
meinden sollten Anlass sein, die kommunale Vollzugsgehilfenschaft im Schul-
wesen konsequenterweise in eine staatliche Auftragsverwaltung mit der Folge 
des Übergangs der Sachkostenlast auf die Länder umzuwandeln. Diese Ent-
lassung der Kommunen aus der Schulträgerschaft ware nicht nur ein Beitrag 
der Länder zur Konsolidierung der Kommunalfinanzen, sondem zugleich eine 
bedeutsame Maßnahme der Verwaltungsvereinfachung. 
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